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Aufnahmekriterien Kita-Verbund St. Ida 
für das Kita Jahr 2024/2025 

(Stand 24.08.2023) 
 

2 - 3 Jahre 

1. Bedarfsplanung des Jugendamtes (Betreuungskontingente U3/Ü3-Plätze, 

Stundenumfang): 11 Punkte 

2. Geschwisterkinder, die momentan in der Einrichtung betreut werden: 10 Punkte  

3. Alleinerziehend und Ausbildung/Berufstätigkeit: 9 Punkte  

4. Berufstätigkeit/Ausbildung beider Elternteile: 8 Punkte  

5. Alleinerziehend: 7 Punkte  

6. Altersstruktur (gleichaltrige Spielpartner, gruppenpädagogische Gründe): 6 Punkte  

7. Die Familie wohnt im Einzugsgebiet:  5 Punkte 

Kita St.Ida/Bertgerus: Herzfeld, Hovestadt, Schoneberg  

Kita St. Marien: Lippborg, Hultrop, Heintrop, Büninghausen 

8. Kirchenzugehörigkeit (römisch-katholische sowie evangelische Konfession) beide 

Elternteile: 4 Punkte 

9. Kirchenzugehörigkeit (römisch-katholische sowie evangelische Konfession) ein 

Elternteil: 3 Punkte  

10. Geschwisterkinder, die in der Vergangenheit in der Einrichtung betreut wurden 

(Zeitspanne 2 Jahre): 2 Punkte   

11. Anmeldefrist bis zum 15.11.2023  ist bindend (Sondersituation Zuzüge werden nach 

Möglichkeit berücksichtigt): 1 Punkt 

 

3 - 6 Jahre  

1. Bedarfsplanung des Jugendamtes (Betreuungskontingente U3/Ü3-Plätze, 

Stundenumfang): 10 Punkte 

2. Geschwisterkinder, die momentan in der Einrichtung betreut werden: 9 Punkte  

3. Alleinerziehend und Ausbildung/Berufstätigkeit: 8 Punkte  

4. Berufstätigkeit/Ausbildung beider Elternteile: 7 Punkte  

5. Alleinerziehend: 6 Punkte   

 



 

6. Die Familie wohnt im Einzugsgebiet: 5 Punkte 

Kita St.Ida/Bertgerus: Herzfeld, Hovestadt, Schoneberg  

Kita St. Marien: Lippborg, Hultrop, Heintrop, Büninghausen 

7. Kirchenzugehörigkeit (römisch-katholische sowie evangelische Konfession) beide 

Elternteile: 4 Punkte 

8. Kirchenzugehörigkeit (römisch-katholische sowie evangelische Konfession) ein 

Elternteil: 3 Punkte  

9. Geschwisterkinder, die in der Vergangenheit in der Einrichtung betreut wurden 

(Zeitspanne 2 Jahre): 2 Punkte    

10. Anmeldefrist bis zum 15.11.2023 ist bindend (Sondersituation Zuzüge werden nach 

Möglichkeit berücksichtigt): 1 Punkt 

 

Anmerkungen zum Auswahlverfahren/Aufnahmeverfahren: 

 Die Auswertung der einzelnen Kriterien erfolgt in differenzierter Addition je nach 

Altersstufe von oben nach unten: Punkt 1 = 11 Punkte + Punkt 2 = 10 Punkte usw. 

 

 Zusätzliche soziale Kriterien: Bei einer familiären Sondersituation (z.B. 

Flüchtlingshintergrund, schwere Erkrankung, Kindeswohlgefährdung) behält sich der 

Träger vor, gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen individuelle 

Einzelfallentscheidungen zu treffen, um gegebenenfalls besonders belastete 

Familiensysteme zu unterstützen.  

 

 Die grundsätzliche Entscheidungsfreiheit im Rahmen der Trägerautonomie bleibt zum 

Beispiel bei Punktegleichheit von Kindern, bei Kindern von ortsansässigen Kita- oder 

Kirchengemeinde- Mitarbeitenden oder auch bei aktuellem Ehrenamt der Eltern/eines 

Elternteils in der Kirchengemeinde St. Ida von den oben genannten Kriterien unberührt.    

 

 

 


